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Kurzfragebogen Kommunale Gleichstellungsarbeit in Ländlichen Räumen 

Kommune:          (Land-)Kreis: 

Gleichstellungsbeauftragte seit (bitte Jahr angeben):    

Wie hoch ist Ihre wöchentliche Arbeitszeit als Gleichstellungsbeauftragte (in Std)?

       19.5/½ Stelle   39/ ganze Stelle       Sonstige:            Ehrenamt

Wie viele Überstunden  machen  Sie durchschnittlich pro Woche?

       Keine   5 oder weniger  5 - 10   Mehr als 10 

Was ist Ihr professioneller Hintergrund/ Ihre Ausbildung?

Wie ist Ihre Eingruppierung in Anlehnung an den TVöD?

       E8 und niedriger           E9  E10            E11             E12      E13 und  höher

Wo ist Ihre Stelle in der Verwaltung organisatorisch angesiedelt?

      Verwaltungsspitze    Dezernat   Amt/Fachbereich  Andere: 

Gibt es in der Kommune eine Stellvertretungsregelung?

       Nein  Ja, eine Abwesenheitsvertretung

       Ja, eine ständige Vertretung mit   Stunden/Woche  Ja, im Ehrenamt

Gibt es eigene Räumlichkeiten für das Gleichstellungsbüro?

       Nein  Ja

Wie viele Mitarbeiterinnen hat das Gleichstellungsbüro außer Ihnen (in Vollzeitstellen)?

       Keine  Anzahl:  

Wie hoch ist das Gleichstellungsbudget im Jahr?

 Euro

Wo liegt Ihr Arbeitsschwerpunkt?

        Verwaltungsintern   Verwaltungsextern   Verwaltungsintern und -extern

Haben Sie außer der Gleichstellung weitere Aufgaben?

         Nein   Ja, folgende:  

Wie viele Kilometer legen Sie ungefähr in der Woche für die Gleichstellungsarbeit zurück? 
  km
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